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An die Personalstellen 
der Mitglieder der ZVK 
und deren Verrechnungsstellen 
 
 
 
 
 
 
 

Änderung der Satzung 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

mit diesem Rundschreiben informieren wir Sie über die 7. Änderung der Kassensatzung. Diese wurde am 

06. Oktober 2009 vom Verwaltungsausschuss beschlossen und im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen 

Amtsblatts Nr. 51/2009 veröffentlicht. 

 

/  Die Änderungssatzung haben wir diesem Rundschreiben als Anlage beigefügt. 

 

Im Einzelnen betreffen die Änderungen folgende Punkte: 

 

1. Streichung des Zustimmungserfordernisses der Kasse bei der Versicherung von nicht versi-

 cherungspflichtigen Beschäftigten (§ 19 Abs. 5)  

 

Nach der bislang geltenden Regelung war eine Zustimmung der ZVK erforderlich, wenn für nicht 

versicherungspflichtige Beschäftigte die Teilnahme an der Zusatzversorgung arbeitsvertraglich 

vereinbart werden sollte. Diese Regelung wurde aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 

gestrichen. Nunmehr können alle Mitglieder ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand auch Mitarbeiter 

bei der ZVK anmelden, für die grundsätzliche keine Versicherungspflicht in der Zusatzversorgung 

besteht, sofern die Zusatzversorgung im Arbeitsvertrag vereinbart wurde (vgl. § 19 Abs. 1 Buchst. k 

ZVK-Satzung).  

 

2. Regelungen zur Umsetzung der Reform des Eheversorgungsausgleichs (§§ 41, 44) 

 

Die zweite und wesentliche Änderung betrifft die Neuregelung zum Versorgungsausgleich in § 44 der 

Satzung. Diese dient der Umsetzung der Reform des Eheversorgungsausgleichs durch das Gesetz zur 

Strukturreform des Versorgungsausgleichs (VAStrRefG) vom 03. April 2009.  

Dresden, im Februar 2010 
 
Das Schreiben finden Sie auch im Internet: 
www.kv-sachsen.de - Rundschreiben 
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0 Ein Versorgungsausgleich findet grundsätzlich bei jeder Ehescheidung statt und ist Bestandteil 

des Scheidungsurteils (§§ 1587 ff. BGB). Beim Versorgungsausgleich wird verglichen, welche 

Anrechte und Aussichten auf eine Versorgung wegen Alters-, Berufs- und Erwerbsunfähigkeit 

(z. B. gesetzliche Rente, Betriebsrente und Beamtenpension) jeder Ehegatte während der 

Ehezeit erworben hat. Übersteigen die Anrechte des einen Ehegatten diejenigen des anderen, 

wurde nach bisherigem Recht grundsätzlich der hälftige Überschuss in die gesetzliche 

Rentenversicherung des ausgleichsberechtigten Ehegatten übertragen (sog. Einmalausgleich). 

Ab 01. September 2009 gilt ein neues Versorgungsausgleichsrecht. Es ist nicht mehr im BGB, 

sondern im Versorgungsausgleichsgesetz (VersAusglG) geregelt. Im Unterschied zum alten 

System werden nicht mehr alle Anrechte vergleichbar gemacht und dann saldiert, sondern jedes 

Versorgungsanrecht wird für sich beim jeweiligen Versorgungsträger ausgeglichen (sog. 

interne Teilung). Dies bedeutet z. B. für einen Versicherten der ZVK, dass er im Falle der 

Scheidung die Hälfte seines Anrechts an den bislang nicht bei der ZVK versicherten Ehegatten 

abgeben muss. Dieser erhält dann eine eigene Anwartschaft bei der ZVK.  

Die ZVK des KVS übernimmt für Ihre Mitglieder alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem 

Versorgungsausgleich.  

Es besteht für Sie als Mitglied daher kein gesonderter Handlungsbedarf. 

Für eventuelle Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Versorgungsausgleichsrecht oder der 

Satzungsänderung allgemein, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Krieger 
Direktor 

Anlage 
7. Änderung der ZVK-Satzung
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